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Stadt Schwerte - Hansestadt an der Ruhr 
Amt für Gebäudemanagement 
Herr Großmann 
Rathausstraße 31 
58239 Schwerte 

Ordnungsamt 
Konrad-Zuse-Straße 10, 58239 Schwerte 

Öffnungszeiten 
Montag, Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr  

Dienstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 16:00 Uhr  

Donnerstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Es berät Sie: 
E-Mail: 
Zimmer: 

Andrew Bartmann 
andrew.bartmann@stadt-schwerte.de 
126 

Ihr Zeichen 
                 

Mein Zeichen 

32-21-04/71-24   
                 

Telefon 

0 23 04/104-351 
Telefax 

0 23 04/104-723 
Datum 

12.11.2024  

Ihre Anfrage auf Kampfmittelfreiheit für das Bauvorhaben:               

„Anbau an die offene Ganztagsschule“, Straße: Eintrachtstraße 10 

Sehr geehrter Herr Großmann,                                                                
                                                                                                                                                                                  
nach Prüfung der mir vom Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Bezirksregierung in Arnsberg (KBD) zur Ver-
fügung gestellten Plänen und Unterlagen, befindet sich das von Ihnen angefragte Grundstück nicht in einem Bom-
benabwurfgebiet. Eine zusätzlich durchgeführte Luftbildauswertung lässt zudem keine erkennbare Belastung des 
Untergrunds mit Kampfmitteln erkennen, sodass laut Kampfmittelbeseitigungsdienst eine weitere Überprüfung 
nicht erforderlich ist. 

Sollten Ihrer Anfrage entsprechend allerdings konkrete Hinweise auf vorhandene Kampfmittel zu Grunde liegen, 
bitte ich um umgehende Mitteilung. Das Grundstück wird unter folgendem Hinweis zur weiteren Bebauung frei-
gegeben. 

Hinweis: 

Bei der Bebauung eines Grundstückes ist immer Sorgfalt geboten, da das Vorhandensein von Kampfmit-

teln aus dem Zweiten Weltkrieg nie ganz ausgeschlossen werden kann. 

Weist bei Durchführung des Bauvorhabens der Aushub auf ungewöhnliche Verfärbung hin oder werden 

Gegenstände entdeckt, die nicht zugeordnet werden können und verdächtig erscheinen, sind die Arbeiten 

sofort einzustellen. Setzen Sie sich dann unverzüglich mit dem Ordnungsamt der Stadt Schwerte in Verbin-

dung. Von diesem Hinweis ist der Tiefbauunternehmer zu unterrichten. 

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen unter den aufgeführten Rufnummern gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                                           
Im Auftrag 

                                                                                                                                                      
Bartmann 


